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Jetzt 
kostenfrei anmelden

Innovationstage  
Arbeitsschutz 
Fachinfos & praxisbewährte Lösungen 
Motivation zu dauerhaft sicherem Verhalten bei der Arbeit:  
Methoden, Ansätze und Praxisbeispiele.

PSA

Sicherheits - 
kultur

Nachhaltigkeit 

www.sifa-sibe.de/innovationstage-arbeitsschutz-2021

3.-4. November 2021
10:00 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr

Online
Teilnahme kostenfrei

3. November 2021

Nachhaltigkeit und PSA 
•	 Nachhaltige	PSA	–	Ja	sicher!	 

(Georg	Hoffmann,	Alfred	Ritter	GmbH	&	Co.	KG)	

•	 Potentiale	und	Möglichkeiten	beim	Einkauf	 
von	nachhaltiger	PSA	und	Workwear 
(Tim	Stoffel,	Global	Nature	Fund)	

 

BBS und Sicherheitskultur
•	 Verhaltensorientierte	Arbeitssicherheit	–	 

Wie	vorgehen?	 
(Prof.	Dr.	Christoph	Bördlein,	Hochschule	für	 
Angewandte	Wissenschaften	Würzburg-Schweinfurt)

•	 Sicherheitskultur	und	Change	–	Was	motiviert	
	Unternehmen	und	deren	Mitarbeiter?	 
(Dr.	Ralf	Steinberg,	E.ON	SE)		

4. November 2021

Kommunikation und 
 Digitalisierung im Arbeitsschutz  
•	 Bayers	Gesundheits-	&	Sicherheitsdialog	–	 

Chancen	und	Herausforderungen	der	 
Digitalisierung	in	der	globalen		Präventionsarbeit	
(Thorsten	Uhle,	Bayer	AG)

•	 Praxisbeispiele	für		Chancen	und	Heraus-
forderungen	der	Digitalisierung	im	Arbeitsschutz	
(Daniel	Limmert,	VDSI	e.V.)	

 

PSA in der Praxis 
•	 Interessant,	kurzweilig	und	effektiv:	 

So	gelingt	die		Unterweisung	zum	Tragen	von	 
PSA	bei	eigenen	und	fremden	Mitarbeitern	 
(Gerald	Wiesner,	Cargill	Deutschland	GmbH)	

•	 Vor	lauter	Vielfalt	–	Die	richtige	PSA	finden	 
(Donato	Muro,	Sicherheitsingenieur	NRW)	
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Mit der Verabschiedung des Arbeitsschutzgeset-
zes im Jahr 1996 ging ein Paradigmenwechsel im 
Arbeitsschutz einher. Die Prävention und deren 
wesentliches Werkzeug, die Gefährdungsbeur-
teilung, erlangten die Bedeutung im deutschen 
Arbeitsschutz, die sachlich geboten war (vgl. 
Kolbitsch und Hensiek 2016). Dennoch nutzt 
nach Etablierung und Weiterentwicklung der 
Gefährdungsbeurteilung bis heute lediglich gut 
die Hälfte aller Betriebe dieses Instrument. Nur 
knapp 13 % aller Betriebe durchlaufen dabei alle 
erforderlichen Schritte von der Ermittlung der 

Gefährdungen bis hin zur Wirksamkeitskontrol-
le (vgl. Abb. 1, 1. und 2. GDA-Betriebsbefragung, 
Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutz-
konferenz 2016). Ist dieses zentrale Instrument 
der Prävention immer noch nicht in den Betrie-
ben angekommen? Oder können „das Arbeits-
schutzgesetz und die Gefährdungsbeurteilung 
als erfolgreicher Meilenstein zu einer neuen 
 Sicherheitskultur in Deutschlands Unternehmen 
gewertet werden?“ (vgl. Kolbitsch und Hensiek 
2016). Dem Thema Gefährdungsbeurteilung 
kommt in der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-

LUDGER MICHELS

25 Jahre Arbeitsschutzgesetz:  
Auf dem Weg zum Gesundheits
management (Teil 1 von 2)
Nach dem Duden ist ein Meilenstein ein Ereignis von besonderem Gewicht in einer Entwicklung. 
In diesem Sinne sind Meilensteine zur Entwicklung der Gefährdungsbeurteilung (GFB) in Abbil-
dung 1 dargestellt. Auf diese wird im ersten Teil des vorliegenden Beitrags Bezug genommen. 
Im zweiten Teil des Beitrags (sis 11-2021) wird die Gefährdungsbeurteilung als Meilenstein 
zu einer neuen Präventionskultur in Deutschlands Unternehmen thematisiert und es werden 
 unterstützende Kernbotschaften zusammengefasst. 
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schutzstrategie (GDA) von Anfang an seit 2008 
eine besondere Bedeutung zu. Entweder war es 
implizit in den Arbeitsprogrammen enthalten 
oder explizit besonders hervorgehoben, wie im 
Arbeitsprogramm „Organisation“ der 2. GDA-
Periode, oder ist gar als strategisches Ziel der 
3. GDA-Periode formuliert „Prävention mit Hilfe 
der Gefährdungsbeurteilung“ (vgl. Abb. 1). Der 
Arbeitsschutz und die Prävention haben mit der 
Pandemie an Bedeutung gewonnen. Durch die 
tiefgreifenden Pandemieerfahrungen hat sich 
ein kollektives Bewusstsein darüber entwickelt, 
wie existentiell wichtig die Gesundheit der Men-
schen für das Systemfunktionieren im Ganzen 
und auf einzelbetrieblicher Ebene ist. Ferner hat 
sich beim Zusammenwirken der Arbeitsschutz-
verantwortlichen gezeigt: „Wo ein Wille ist, ist 
auch ein Weg“ (Geschäftsstelle der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz 2021, S.  3). Wenn Ar-
beitsschutz von den Unternehmensleitungen 

ernstgenommen wird, weil die Existenz der Be-
triebe bedroht ist, werden die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen im hohen Maße umgesetzt. 
Dabei spielt Information eine wichtige Rolle (vgl. 
Michels und Sommer 2021). Dieses Präventions-
handeln der betrieblichen Akteure dient im Üb-
rigen auch dem Bevölkerungsschutz. Präven-
tion ist jedoch nicht nur in Extremsituationen 
bedeutsam, sondern sollte täglich handlungs-
leitend sein. Dazu muss sie betrieblich anschluss-
fähig sein und verwirklicht werden. Genau das ist 
Präventionskultur. Sicherheit und Gesundheit als 
Werte ernst nehmen und im Betrieb leben.

Prävention
Das neue Leitbild der Prävention wurde mit 
dem Arbeitsschutzgesetz, das die Umsetzung 
der  EG-Rahmenrichtlinie darstellt, etabliert und 
ergänzt den reaktiven Ansatz der reinen Ge-
fahrenabwehr bei der Berufsarbeit (vgl. Abb. 1, 
Fischer 1996, S. 21). Dieser kann als Schadens-
begrenzung im Sinne des Unfallverhütungsprin-
zips verstanden werden, welches der Gesund-
heitsgefährdung nicht grundsätzlich von der 
Ursache her begegnet, sondern eher in seiner 
Symptomatik und reaktiv Mängel erst behebt, 
wenn sie aufgetreten sind. Der Präventionsge-
danke entwickelt sich direkt aus den Restrik-
tionen der reaktiven, verhütungsorientierten 
Herangehensweise. Danach sollen Gesundheits-
gefährdungen des arbeitenden Menschen nicht 
als Reaktion verhindert werden, sondern durch 
eine proaktive Gestaltung der entsprechenden 
Arbeitsbedingungen erst gar nicht entstehen 
(vgl. Luczak und Göbel 1998, S. 73). Schon bei der 
Vorbereitung, der Planung und der Einrichtung 
von Arbeitsplätzen und Arbeitsverfahren sind 
die Möglichkeiten des Entstehens von Unfällen 
und arbeitsbedingten Erkrankungen zu beurtei-
len und auf dieser Basis frühzeitig die notwen-
digen Maßnahmen zu treffen. Der Ansatz knüpft 
somit an die Ursachen der Entstehung von mög-
lichen gesundheitlichen Schädigungen an und 
greift aus diesem Grund wesentlich weiter als 
die Unfallverhütung (vgl. ebda., S. 58). Sofern 
Restgefahren nicht zu vermeiden sind, greifen 
weiterhin die Maßnahmen der Gefahrenabwehr. 
Das Leitbild der Prävention ist daher eine zeitge-
mäße Ergänzung des bewährten rechtlichen Ins-
trumentariums (vgl. Faber 1998, S. 207). Wesent-
liches Ziel des Arbeitsschutzgesetzes und der 
Gefährdungsbeurteilung ist die systematische 
und nachhaltige Verbesserung des Arbeitsschut-
zes im Betrieb als Managementaufgabe. Die Ver-
antwortung für diese Prozessoptimierung liegt 
daher beim Unternehmer. Arbeitsschutz ist Chef-
sache! Dazu hat der Unternehmer wie in anderen 
Bereichen des betrieb lichen Managements Ge-
staltungsfreiheit erhalten, um den Arbeitsschutz 

Abb. 1: Meilensteine zur
Gefährdungsbeurteilung 
© BAuA, Riemer (2021)
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Die Gefährdungsbeurteilung muss systematisch 
erfolgen, d. h. sie folgt einem bestimmten Ord-
nungsprinzip und stellt den Schutzaspekt der Prä-
vention in den Vordergrund, da sie den  Fokus auf die 
betrieblichen Tätigkeiten und  deren  Gefährdungen 
zur Maßnahmenableitung und -umsetzung legt 
und zwar prozessorientiert (vgl. Abb. 2). 

Verbreitung − Größenabhängiges  
Verteilungs- und Umsetzungsgefälle
Nach der 2. GDA-Betriebsbefragung 2015 führen 
insgesamt 52 % aller Betriebe eine Gefährdungs-
beurteilung durch, aber nur knapp 13 % aller 
Betriebe berücksichtigen alle vorgesehenen 
Prozessschritte (vgl. Abb. 1). Dabei ist allerdings 
auch ein größenabhängiges Verteilungsgefälle 
zu beobachten. Die Anteile variieren mit der Be-
triebsgröße. In Betrieben mit mehr als 250 Be-
schäftigten liegt der Anteil der durchgeführten 
Gefährdungsbeurteilung bei 98 %, in Kleinstbe-
trieben (1–9 Beschäftigte) hingegen nur bei 42 %. 
Der gleiche Befund wurde schon in der 1. GDA-
Betriebsbefragung 2011 in ähnlicher Größenord-
nung ermittelt und in anderen Untersuchungen 
mit vergleichbaren größenabhängigen Umset-
zungsanteilen beobachtet (vgl. Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung 2010; S. 11, Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
2021, S. 77, Reusch et al. 2019, S. 345 ff.). Gleich-
zeitig wurde aber auch festgestellt, dass eine 
Vielzahl der Betriebe Aktivitäten im Arbeitsschutz 
ergreifen, die formal nicht unter dem Begriff „Ge-
fährdungsbeurteilung“ subsumiert werden, aber 
der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
dienen. Dies ist insbesondere in Kleinstbetrieben 

betriebsangepasst in eigener Verantwortung zu 
entwickeln und umzusetzen (vgl. Kolbitsch und 
Hensiek 2016).

Gefährdungsbeurteilung
Folgerichtig fordert das Arbeitsschutzgesetz 
in § 5 unter der Überschrift „Beurteilung der 
Arbeits bedingungen“ von den Arbeitgeberinnen 
und den Arbeitgebern durch eine Beurteilung der 
Gefährdung der Beschäftigten zu ermitteln, wel-
che Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich 
sind. Damit wurde die Gefährdungsbeurteilung 
zum wichtigsten Mittel der Prävention, denn erst 
mit dem Wissen über Gefährdungen können die 
einzelnen Prozessschritte im Betrieb umgesetzt 
werden (vgl. Abb. 2).

Mindestanforderungen an den Prozess 
Die GDA-Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung und 
Dokumentation“ benennt die Mindestanforde-
rungen an die Beurteilung. Sie definiert den 
Begriff Gefährdungsbeurteilung sowie deren an-
gemessene betriebliche Durchführung und legt 
so den Rahmen für die Beratung und Überwa-
chung zum Thema Gefährdungsbeurteilung fest. 
Ob die Mindestanforderungen im Betrieb erfüllt 
werden, wird von der Arbeitsschutzaufsicht über-
prüft (vgl. Abb. 1, Geschäftsstelle der Nationalen 
Arbeits schutzkonferenz 2017).

Definition
Die GDA-Leitlinie definiert Gefährdungsbeurtei-
lung wie folgt:

„Die Gefährdungsbeurteilung ist die syste-
matische Ermittlung und Bewertung relevanter 
Gefährdungen der Beschäftigten mit dem Ziel, 
die erforderlichen Maßnahmen für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen. Die 
Gefährdungsbeurteilung betrachtet alle voraus-
sehbaren Tätigkeiten und Arbeitsabläufe im 
Betrieb. Dazu gehören auch Tätigkeiten und Ar-
beitsabläufe wie z. B. Wartung, Instandhaltung 
oder Reparatur.

Bei der Überprüfung der Gefährdungsbeurtei-
lung ist darauf zu achten, dass folgende Prozess-
schritte berücksichtigt wurden:

 ▶ Festlegen von Arbeitsbereichen  
und Tätigkeiten

 ▶ Ermitteln der Gefährdungen
 ▶ Beurteilen der Gefährdungen
 ▶ Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnah-

men nach dem Stand der Technik (bei diesem 
Schritt ist die Rangfolge der Schutzmaßnah-
men nach § 4 ArbSchG zu beachten)

 ▶ Durchführen der Maßnahmen
 ▶ Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen
 ▶ Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung“

(vgl. Geschäftsstelle der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz 2017, Anhang 1) 

Ludger Michels ist wissen
schaftlicher Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle der Natio
nalen Arbeitsschutzkonfe
renz und wurde für diese 
 Aufgabe von der Sozial
versicherung für Landwirt
schaft, Forsten und Garten
bau abgeordnet.

DER AUTOR

Abb. 2: Prozessschritte der 
Gefährdungsbeurteilung 
© nach Sommer 2019b
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7. Regelungen über die Verhütung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten sowie über den 
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschrif-
ten.“ Für die Ausübung des o. g. Mitbestimmungs-
rechts des § 87 BetrVG kommt u. a. die Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen nach § 5 und deren 
Dokumentation nach § 6 ArbSchG in Betracht 
(vgl. Pieper 2017, S. 1156).

Einbeziehung der Psychischen Belastungen
Mit der Änderung des Arbeitsschutzgesetzes vom 
Oktober 2013 wurden psychische Belastungen in 
die Gefährdungsbeurteilung explizit mit einbe-
zogen (§ 5 Abs. 3 Nr. 6) und im Rahmen der Ge-
meinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) als Arbeitsprogramm thematisiert und 
operationalisiert (vgl. Abb. 1). 

Qualitätssicherung durch das Portal Gefähr-
dungsbeurteilungen bei der BAuA
Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK) hat 
in ihrer Sitzung am 6. Mai 2009 die ‚Qualitäts-
grundsätze zur Erstellung von Handlungs hilfen 
für eine Gefährdungsbeurteilung nach dem 
Arbeits schutzgesetz’ verabschiedet und die An-
wendung dieser Qualitätsgrundsätze sowie die 
Veröffentlichung von Handlungshilfen durch 
die GDA-Träger im Portal „Gefährdungsbeurtei-
lung“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) beschlossen (vgl. Abb 1). 
Die allgemeinen oder branchenbezogenen Hand-
lungshilfen, die den Prozess der Gefährdungs-
beurteilung ganzheitlich und systematisch ent-
sprechend des Arbeitsschutzgesetzes darstellen, 
müssen den Qualitätsgrundsätzen genügen, 
wenn sie publiziert werden sollen. Das Handbuch 
zur Gefährdungsbeurteilung wurde im Jahr 2021 
überarbeitet (vgl. Abb. 1) und ist auf dem Portal 
www.gefaehrdungsbeurteilung.de abrufbar. ■
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zu beobachten und mag den oben beschriebenen 
Sachverhalt ein wenig relativieren (vgl. Sczesny 
et al. 2014, S. 9; Beck 2017, S. 283). 

Gründe für den Verzicht auf  
eine Gefährdungsbeurteilung
Als Hauptgründe für das Unterlassen der Gefähr-
dungsbeurteilung wird in den Befragungen am 
häufigsten angeführt, dass bereits alle Gefahren 
und Risiken bekannt seien und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter die Sicherheitsdefizite selbst 
melden bzw. beseitigen. An dritter Stelle wird der 
geringe Nutzen der Gefährdungsbeurteilung 
genannt (vgl. Geschäftsstelle der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz 2016, S. 37). Eine Frage 
dabei ist, wie überhaupt bei Verzicht auf jegliche 
Beurteilung der Risiken bzw. Gefährdungen sol-
che vermeintlichen Erkenntnisse möglich sind. 
Sommer sieht die Antwort in einem reduzierten 
Gefährdungs - und Rollenverständnis und macht 
in diesem Zusammenhang auf das begrenzte 
 Gefährdungsverständnis aufmerksam, da sich 
die Betriebe mehrheitlich offenbar an manifes-
ten Gefährdungen ausrichten. Die Beurteilung 
einer Vielzahl bedeutender Arbeitsaspekte, wie 
Arbeitszeitgestaltung oder soziale Beziehungen, 
wird daher nicht vorgenommen (vgl. Sommer 
2019b, S. 186). Aufgrund dieser tatsächlichen Re-
duzierung der Gefährdungsfaktoren und der da-
mit einhergehenden vermeintlichen Bekanntheit 
aller Gefährdungen wird eine Gefährdungsbeur-
teilung als nicht notwendig befunden.

Motivation für Sicherheit und  
Gesundheitsschutz bei der Arbeit
Wichtige Beweggründe, Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit zu berücksichtigen und 
anzuwenden, sind in Deutschland die Erfüllung 
der gesetzlichen Pflichten und der Erwartungen 
der Beschäftigten. An dritter Stelle steht die 
Wahrung des Rufes des Unternehmens, gefolgt 
von der Vermeidung von Bußgeldern und Sank-
tionen durch die Gewerbeaufsicht und Berufsge-
nossenschaften (vgl. Michels 2021, Europäische 
Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz 2019, Abbildung 9). 

Mitwirkungsrechte des Betriebsrates bei  
der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung
Bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
ist der Betriebsrat zu beteiligen. Der einschlä-
gige Paragraph für Mitbestimmungsrechte im 
 Arbeitsschutz ist § 87, Satz (1), Nr. 7 Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG). Dort heißt es: 

„(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetz-
liche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in 
folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: 

[…]
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